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An die Vernehmlassungsadressaten
_____________________________
Altdorf, 30. November 2011
Kantonale Geoinformationsverordnung (kGeoIV); Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens
Sehr geehrte Damen und Herren 
Geodaten und Geoinformationen sind orts- und raumbezogene Daten. Sie werden in geografischen Informationssystemen (GIS) erfasst, verwaltet und öffentlich zugänglich gemacht. Sie bilden in der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft die Basis für behördliche und privatwirtschaftliche Planungen, Massnahmen und Entscheidungen aller Art. 

Das neue Bundesgesetz über Geoinformation (Geoinformationsgesetz, GeoIG; SR 510.62) hat zum Ziel, die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen Geoinformationen für die Verwaltung, die Wirtschaft und Private zu erhöhen. Es soll sichergestellt werden, dass die weitgehend bereits bestehenden, dezentral verwalteten Geodaten über das Gebiet der Schweiz für alle Interessierten zu angemessenen Kosten einfach zugänglich sind. 

Die Kantone müssen das neue Bundesrecht bis zum Jahr 2012 gesetzgeberisch umsetzen. Bis zum Jahr 2020 müssen sie sämtliche vom Bund vorgeschriebene Geobasisdaten erfasst und öffentlich zugänglich gemacht haben. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen sie zudem den neuen Kataster über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) einführen. 

Die Justizdirektion hat den Entwurf für eine neue kantonale Geoinformationsverordnung (kGeoIV) erarbeitet. Die entworfene Verordnung vollzieht und ergänzt das GeoIG. Sie ersetzt die bisherige kantonale Vermessungsverordnung. Sie bildet die Grundlage für das Geoinformationssystem des Kantons Uri (GIS Uri) und des neuen vom Bund vorgeschriebenen ÖREB-Katasters. Überdies enthält sie Vorschriften über die Geobasisdaten des kantonalen und gemeindlichen Rechts sowie die amtliche Vermessung. 

Der Regierungsrat hat die Justizdirektion ermächtigt, den Entwurf für eine neue kantonale Geoinformationsverordnung in die Vernehmlassung zu schicken. 

Wir stellen Ihnen hiermit die Vernehmlassungsvorlage zur Kenntnisnahme zu. Wir bitten Sie, eine allfällige Vernehmlassung bis 29. Februar 2012 der Justizdirektion Uri, Direktionssekretariat, Rathausplatz 5, 6460 Altdorf, zukommen zu lassen. Zusätzlich bitten wir Sie, uns Ihre Vernehmlassung als Word-Datei per E-Mail zuzustellen (an: ds.jd@ur.ch). Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen bestens. 
Freundliche Grüsse
JUSTIZDIREKTION URI
Die Vorsteherin
Dr. Heidi Z'graggen, Regierungsrätin 

Geht an:

- alle Urner Einwohnergemeinderäte

- alle politischen Parteien

- Urner Gemeindeverband

- Korporation Uri 

- Korporation Ursern 

- Lisag

- Urner Anwalts- und Notarenverband 
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